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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung optischer
Verbindungen zwischen zumindest einem ersten und einem
zweiten optischen Bauelement, welche jeweils zumindest ei-
ne optische Verbindungsstelle aufweisen, bei dem
– in einem ersten Schritt die Bauelemente auf einem Träger
montiert und bezüglich ihrer Position zueinander fixiert wer-
den,
– in einem zweiten Schritt ein optisch transparenter Draht
an seinem ersten Ende mit einer optisch transparenten Ver-
bindungsstelle des ersten Bauelementes, wobei die Verbin-
dungsstelle mit einem Kontaktmaterial überzogen ist, zu-
sammengeführt und durch Beaufschlagung des Bereichs
der Verbindungsbildung mit Ultraschall stoffschlüssig ver-
bunden wird und
– in einem dritten Schritt der Draht an seinem zweiten Ende
mit einer optisch transparenten Verbindungsstelle des zwei-
ten Bauelementes, wobei die Verbindungsstelle mit einem
Kontaktmaterial überzogen ist, zusammengeführt und durch
Beaufschlagung des Bereichs der Verbindungsbildung mit
Ultraschall stoffschlüssig verbunden wird, wobei mindestens
eine der beiden Verbindungen unmittelbar erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung optischer Verbindungen zwischen zumindest
einem ersten und einem zweiten optischen Bauele-
ment, welche jeweils zumindest eine optisch trans-
parente Verbindungsstelle bzw. einen optisch trans-
parenten Bereich oder Fenster als Schnittstelle auf-
weisen. Die Verbindung erfolgt hierbei mit Hilfe von
optisch transparenten Drähten, die mit dem Bauele-
ment an der optischen Schnitt- bzw. Verbindungs-
stelle stoffschlüssig verbunden werden. Ebenso be-
trifft die Erfindung eine optische Anordnung mit zu-
mindest einem ersten und einem zweiten optischen
Bauelement, die eine derartige optische Verbindung
aufweisen. Als optische Bauelemente kommen hier
sowohl aktive als auch passive Bauelemente zur An-
wendung.

[0002] Als optische Verbindungen werden optische
Wellenleiter für die Führung und Lenkung von Licht
eingesetzt.

[0003] Optische Wellenleiter werden aus transpa-
renten Materialien, wie Polymeren oder Glas, herge-
stellt und können als optische Faser oder als planarer
Wellenleiter ausgebildet sein. Hierbei ist die Trans-
parenz in der jeweils relevanten Wellenlänge für die
Auswahl der Materialien entscheidend. Für Infrarot-
Anwendungen werden auch Silicium, GaAs, InP oder
andere Materialen als transparente Medien mit wel-
lenleitenden Strukturen ausgebildet.

[0004] Planare Polymer-Wellenleiter werden bei-
spielsweise durch Heißprägen in Folien oder lithogra-
phische Verfahren strukturiert und mit einem zweiten
Material mit höherem Brechungsindex verfüllt. Auf
Glas basierende planare Wellenleiter werden durch
aufeinanderfolgendes Aufdampfen und Ätzen von
Gläsern mit verschiedenem Brechungsindex oder
durch Ionenwanderung im elektrischen Feld und da-
mit einhergehender Änderung des Brechungsindex
hergestellt.

[0005] Optische Fasern werden aus Gläsern gezo-
gen oder als Polymerfaser erzeugt. Die Faserkerne
werden zum Schutz der Oberfläche oft mit einem
weiteren Material umhüllt, welches einen niedrigeren
Brechungsindex besitzt.

[0006] Für die optische Verbindung werden die Wel-
lenleiter oder die Fasern zu den optischen Schnittstel-
len der Bauelemente, den Linsen oder anderen Wel-
lenleitern positioniert. Die Justage erfolgt über eine
Vorrichtung, die die Faser beispielsweise in einer Nut
aufnimmt. Oftmals muss die Faser in mehrere Raum-
richtungen bewegt und um mehrere Achsen gedreht
werden, bevor eine optimale Stellung erreicht wird,
die durch eine ausreichende Kopplung des Lichts ge-
geben ist. Zur Optimierung der Kopplung wird der La-

ser oder Detektor aktiv betrieben und das Koppelsi-
gnal als Regelgröße zur Steuerung der Verfahrwege
eines Justagetisches verwendet. Danach erfolgt ei-
ne Fixierung, zumeist durch Kleben. Solche Koppel-
methoden werden als aktive Justage bezeichnet und
sind relativ aufwändig.

[0007] Besonders aufwändig wird das Koppelverfah-
ren, wenn mehrere Schnittstellen auf einem Bauteil
mit einem Faserbündel, einem Wellenleiter-Array, ei-
nem Linsen-Array oder ähnlichem gekoppelt werden
müssen. Dies stellt hohe Anforderungen an die Jus-
tageroutine und ist nur möglich, wenn der Abstand
zwischen den Koppelstellen (Pitch) von allen Bauele-
menten genau eingehalten ist. Des weiteren müssen
nach der Justage auch hier die Bauelemente in der
Position dauerhaft auf wenige Mikrometer bei multi-
modiger Kopplung oder sogar unter einem Mikrome-
ter bei monomodiger Kopplung fixiert werden.

[0008] Der Spalt zwischen den beiden Koppel-
schnittstellen soll in der Regel möglichst klein ge-
halten werden, da mit zunehmendem Abstand der
Strahlfleck aufweitet und die Koppeleffizienz sich ver-
schlechtert. Um die Aufweitung des Strahls zu redu-
zieren und die Reflektionen gegen Luft mit seinem
niedrigen Brechungsindex zu minimieren, wird der
Spalt vorzugsweise mit einem optisch transparenten
Klebstoff verfüllt. Der Klebstoff verhindert auch den
Eintritt von Verunreinigungen in den Spalt, welches
die Koppeleffizienz drastisch herabsetzen könnte.

[0009] Ausgehend hiervon war es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Verfahren zur Verbindung
optischer Bauelemente bereitzustellen, das einfach
zu handhaben ist und gleichzeitig eine möglichst gro-
ße Flexibilität bezüglich der Lage der optischen In-
terfaces ermöglicht. Hierdurch soll eine aufwändige
Positionierung der Bauelemente vermieden werden.
Ebenso ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Nachteile aus dem Stand der Technik zu besei-
tigen, dass ein nachträgliches Ausfüllen des Spal-
tes zwischen Wellenleiter und Bauelement erforder-
lich ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung liegt dar-
in, Bauelemente mit unterschiedlichem Pitch der op-
tischen Koppelstellen miteinander koppeln zu können
oder eine frei wählbare optische Verschaltung zu er-
möglichen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 und die optische
Anordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 32 ge-
löst. Die weiteren abhängigen Ansprüche zeigen vor-
teilhafte Weiterbildungen auf.

[0011] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Her-
stellung optischer Verbindungen zwischen zumindest
einem ersten und einem zweiten optischen Bauele-
ment, welche jeweils zumindest einen optisch trans-
parenten Bereich aufweisen, bereitgestellt. Bei die-
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sem Verfahren werden die Bauelemente zunächst in
einem ersten Schritt auf einen Träger, z. B. einen
elektrischen Schaltungsträger montiert. Dabei ist es
vorteilhaft, die optischen Koppelstellen möglichst na-
he zueinander mit dem transparenten Fenster nach
oben dem Träger abgewandten Seite anzuordnen.
Im nächsten Schritt wird ein optisch transparenter
Draht an seinem ersten Ende mit einer optischen Ver-
bindungsstelle, einem optisch transparenten Bereich
des ersten Bauelementes, wobei die Verbindungs-
stelle mit einem Kontaktmaterial überzogen ist, zu-
sammengeführt und durch Beaufschlagung des Be-
reichs der Verbindungsbildung mit Ultraschall stoff-
schlüssig verbunden. In einem folgenden Schritt wird
dann der optische Draht an seinem zweiten Ende
mit einer optischen Verbindungsstelle des zweiten
Bauelementes, wobei die Verbindungsstelle mit ei-
nem Kontaktmaterial überzogen ist, zusammenge-
führt und durch Beaufschlagung mit Ultraschall stoff-
schlüssig verbunden. Mindestens eine der beiden
Verbindungen ist dabei unmittelbar. Unter unmittel-
barer Verbindung ist erfindungsgemäß zu verstehen,
dass hier kein Spalt zwischen Bauelement und Faser
auftritt, der somit auch nicht, wie im Stand der Tech-
nik üblich, mit einem optisch transparenten Klebstoff
ausgefüllt werden muss.

[0012] Unter Bauelementen werden optisch aktive
Bauelemente, wie Laser, Modulatoren, LEDs, Photo-
detektoren, Arrays hiervon, Regeneratoren, optische
Verstärker oder optisch aktive ICs verstanden. Die-
se Bauelemente können unverkapselt oder gehäust
eingesetzt werden. Zu den hier berücksichtigten Bau-
elementen werden auch die passiven gezählt, hierzu
gehören Wellenleiterstrukturen (z. B. AWGs, Splitter,
Kombiner), Linsen, Polarisatoren, Bragg-Gitter. Hier-
zu zählen auch auf einen Träger montierte optische
Fasern oder integrierte Wellenleiter, also alle aktiven
als auch passiven Bauelemente gehäust oder unge-
häust oder weiter integrierte Module aus mehreren
einzelnen Bauelementen mit ihren optischen Verbin-
dungsstellen.

[0013] Nach der Kontaktierung des optischen Drahts
mit der zweiten Verbindungsstelle kann der überste-
hende, optisch transparente Draht abgetrennt wer-
den. Eine einfache Art und Weise besteht zum Bei-
spiel darin, unter Aufbringung einer Kraft den Draht
durch Quetschen im Querschnitt zu schwächen und
ihn mit einer ruckartigen Bewegung abzureißen. Hier-
bei soll vorteilhafterweise das Ende des optischen
Drahts aus der Öffnung der Kapillare für den nächs-
ten Bondzyklus herausschauen.

[0014] Aus dem Stand der Technik ist ein Verfah-
ren bekannt, bei dem eine optische Faser mit ei-
nem Bauelement (z. B. einer Linse oder einer zwei-
ten Faser) mittels Laserfügen oder Schweißen ver-
bunden wird. Dieses Verfahren wird aber nur zum Fü-
gen von einzelnen Bauelementen ohne bereits beste-

hende räumliche Anordnung zueinander angewen-
det, wie es im Erfindungsfall benutzt wird. Hier wird
ausgehend von einer durch eine vorherige Montage
der Bauelemente festgelegte Anordnung ein optisch
transparenter Draht zwischen den optischen Koppel-
stellen gezogen und mit den optischen Verbindungs-
stellen kontaktiert.

[0015] Ebenfalls zum Stand der Technik gehören die
in US 6,516,121 A und US 5,955,010 A offenbar-
ten Methoden zur Herstellung einer Verbindung zwi-
schen zwei optischen Bauteilen. Der dazu verwende-
te optische Draht wird allerdings in direkten Kontakt
mit der Verbindungsstelle des optischen Bauteils ge-
bracht. Dabei wird das Drahtende zunächst erweicht,
dann positioniert und auf die Kontaktstelle gepresst,
und anschließend wieder gehärtet. Es wird jedoch
kein Kontaktmaterial auf die Verbindungsstelle auf-
gebracht, welche die Verbindung zwischen Draht und
Verbindungsstelle vermittelt. Die dadurch erziele Ver-
bindung weist eine mangelhafte Stabilität auf. Außer-
dem ist das Verfahren in der Ausführung sehr an-
spruchsvoll, da eine hohe Präzision beim Anpressen
des Drahtes fordert. Eine andere aus dem Stand der
Technik bekannte Methode zur Verbindung optischer
Bauelemente verwendet ein komplexes vorgefertig-
tes optisches Bauteil mit aufgebrachten Linsen und
Spiegelflächen, welches zwischen die Bauelemen-
te justiert wird. Dieses Verfahren benötigt aber eine
genaue Vorjustage der optischen Bauelemente und
eine ebenso genaue Justage des Verbindungsele-
ments. Mit der hier vorgestellten Erfindung ist die op-
tische Verbindung aber wegen der einfachen Hand-
habung von Drähten wesentlich flexibler und kosten-
günstiger herzustellen.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren ist dabei
an das Drahtbonding von Metalldrähten angelehnt,
was den Vorteil mit sich bringt, dass aus diesem Be-
reich bekannte Maschinen und Werkzeuge in ähnli-
cher Weise eingesetzt werden können. Anstelle des
Metalldrahts befindet sich der optische Draht auf ei-
ner sich abwickelnden Spule. Der optische Draht wird
über Rollen und sich schließende und öffnende Klam-
mern zum Transport bis in eine Kapillare geführt, aus
der der optische Draht durch ein kleines Loch her-
ausragt. Die Kapillare ist an einem Bondkopf befes-
tigt, der sich vertikal auf- und abwärts verfahren lässt.
Am Bondkopf kann eine Abflammlanze befestigt sein,
um einen Funken zu erzeugen, wobei das Entla-
dungsplasma den optischen Draht erwärmt und an-
schmilzt. Es kann auch ein heizbares Werkzeug an-
gebracht werden, mit welchem die Drahtspitze durch
Druck und Temperatur umgeschmolzen oder defor-
miert wird, um eine kugel- oder stumpfförmige Ver-
breiterung zu erhalten und um mit der Kapillare ähn-
lich wie beim Ball-Bonden die Drahtspitze auf die
Koppelstelle zu drücken. Die Kapillare kann dabei an
einen Transducer befestigt sein, um Ultraschall in die
Verbindungsstelle zwischen der optischen Drahtspit-
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ze und der Koppelstelle einzubringen und die Ver-
schweißung oder Verklebung zu erleichtern.

[0017] In einem solchen Gerät liegt das Substrat mit
den montierten Bauelementen auf einem verfahrba-
ren Tisch, der zusätzlich geheizt werden kann. Die
Positionierung der Drahtspitze zum Koppelfenster er-
folgt wie beim konventionellen Drahtbonden horizon-
tal durch Verfahren des Tischs und vertikal durch Ab-
senken des Bondkopfs.

[0018] Als optisch transparenter Draht wird vor-
zugsweise eine Lichtleitfaser eingesetzt. Der optisch
transparente Draht enthält oder besteht vorzugswei-
se aus einem transparenten Polymer, welches vor-
zugsweise in großer Länge, z. B. auf einer Rolle, auf-
gewickelt sein kann. Der optisch transparente Draht
kann aber auch aus einem dünnen Glasfaden oder
einem mit Polymer ummantelten Glasfaden oder aus
einem aus mehreren Lagen bestehenden Polymerfa-
den bestehen. Solche Materialien in den unterschied-
lichen Lagen können zum Beispiel danach ausge-
wählt werden, dass eine innere Lage der Lichtführung
und eine äußere Lage der Kontaktierung dient, und
um die innere Lage vor Beschädigung zu schützen.

[0019] Eine weitere bevorzugte Variante sieht vor,
dass der optisch transparente Draht zumindest be-
reichsweise mit einer elektrisch leitfähigen Schicht
überzogen ist. Diese besteht vorzugsweise aus min-
destens einem Metall. Es sind auch mehrere Metalli-
sierungsschichten möglich.

[0020] Eine bevorzugte Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens sieht vor, dass mindestens ein op-
tisches Bauelement gehäust ist und die optische Ver-
bindungsstelle einen optisch transparenten Bereich
des Gehäuses darstellt.

[0021] Eine weitere erfindungsgemäße Variante
sieht vor, dass mindestens ein optisches Bauelement
zumindest an der optischen Verbindungsstelle zu-
nächst mit einer optisch transparenten Beschichtung,
insbesondere aus einem organischen Material, ver-
sehen wird und die optische Verbindungsstelle zu-
mindest ein Bereich dieser Beschichtung ist. Diese
Beschichtung besteht vorzugsweise aus einem orga-
nischen Material, welcher das Bonden des optischen
Drahts erleichtert.

[0022] Die optischen Bauelemente werden vor der
Kontaktierung mit den optischen Drähten mit einem
Material an der Verbindungsstelle überzogen, um
eine bessere Verbindung zwischen Draht und Ver-
bindungsstelle zu erzielen. Insbesondere bei Bau-
elementen mit anorganischen Oberflächen im op-
tisch transparenten Bereich, z. B. bestehend aus Oxi-
den oder Nitriden, kann das Auftragen von dünnen
Schichten aus einem Kontaktmaterial, z. B. durch ei-
nen Sprüh-, Tauch-, Stempel- oder Dispensprozess,

erfolgen. Solche kontaktfördernden Materialien sind
beispielsweise transparente Polymere, die sich in ei-
nem anschließenden Schritt einfacher mit den opti-
schen Drähten verbinden lassen. Vorzugsweise kann
auch ein UV-härtendes Polymer als Kontaktmateri-
al verwendet werden, weshalb man zweckmäßiger-
weise während der Kontaktierung eine lokal auf den
optisch transparenten Bereich des optischen Bauele-
mentes gerichtete UV-Quelle einsetzt.

[0023] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass die Verbindung zwischen den op-
tischen Bauelementen und den optischen Dräh-
ten durch Schweißen, Laserschweißen, Reib- oder
Pressschweißen hergestellt wird.

[0024] Der Verbindungsprozess ist an die Mate-
rialien der optisch transparenten Drähte und des
optischen Bauelementes im Bereich der Kopplung
an der optischen Verbindungsstelle anzupassen. So
kann durch Temperaturbeaufschlagung und/oder An-
druckkraft eine Verbindung erzeugt werden. Zusätz-
lich wird der Bereich der Verbindungsbildung mit Ul-
traschall beaufschlagt. Hierbei ist bevorzugt, dass
der Ultraschall mit seiner Ausbreitungsrichtung in
Drahtrichtung und/oder in Richtung senkrecht zum
Draht eingekoppelt wird. Eine weitere bevorzugte Va-
riante des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor,
dass der optisch transparente Draht an mindestens
einem Ende mit einem Werkzeug mechanisch ge-
staucht und abgeplattet wird und anschließend die-
ser abgeplattete Bereich mit dem optischen Bauele-
ment in Kontakt gebracht wird. In einer weiteren er-
findungsgemäßen Variante des Verfahrens kann der
optisch transparente Draht mit einem elektrisch lei-
tenden Oberzug versehen werden. Durch Anlegen
eines elektrischen Feldes zwischen der Drahtspitze
und einer Abflammlanze wird ein Funken erzeugt,
wodurch dann das Drahtende zumindest bereichs-
weise aufgeschmolzen wird, so dass im Anschluss
das aufgeschmolzene Drahtende gestaucht und ab-
geplattet werden kann.

[0025] Hinsichtlich der geometrischen Anordnung
des Drahtendes zum optischen Bauelement sind un-
terschiedliche Varianten denkbar. Eine bevorzugte
Variante beruht darauf, dass der optisch transparen-
te Draht im Wesentlichen senkrecht auf der optisch
Verbindungsfläche des Bauelementes mit diesem in
Kontakt gebracht wird, d. h. dass die Stirnseite des
Drahts mit der Verbindungsfläche in Kontakt kommt.
Eine Verbreiterung des Endes vor dem Bonden durch
Ballbildung oder Stauchen erleichtert die Verwen-
dung der Kapillare als Werkzeug zur Kraftübertra-
gung ähnlich wie beim Ball-Wedge-Bonden von Gold-
draht.

[0026] Eine andere bevorzugte Variante sieht vor,
dass eine im Wesentlichen zur optischen Verbin-
dungsfläche parallele Anbringung entlang einer ge-
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wissen Drahtlänge vorgenommen wird, wobei der op-
tisch transparente Draht an seinem Ende seitlich ab-
geflacht wird (Wedge- oder Keilbond).

[0027] In einer vorteilhaften Variante kann am Bond-
werkzeug eine mechanische Struktur angebracht
sein, die beim Bonden des optischen Drahts ein
Profil in die Drahtoberfläche einprägt. Insbesondere
bei paralleler Anordnung des optischen Drahts zur
Koppelstelle können zum Beispiel keilförmige oder
pyramidenförmige Einkerbungen eine Streuung des
Lichts und somit eine Verbesserung der Einkopplung
ermöglichen.

[0028] Auch hinsichtlich der Positionierung des op-
tisch transparenten Drahts zum optischen Bauele-
ment bestehen verschiedene Möglichkeiten. Eine be-
vorzugte Variante sieht vor, dass der Draht durch
eine Kapillare geleitet wird, so dass er mit seinem
zu verbindenden Ende aus dem Loch der Kapillare
heraussteht. Eine andere erfindungsgemäße Varian-
te sieht vor, dass der optisch transparente Draht mit
der Kapillare an einem Bondkopf befestigt ist. Der
durch den Bondkopf und/oder die Kapillare gehaltene
optische Draht kann dann durch die Bewegung des
Bondkopf oder der Kapillaren zu den optisch transpa-
renten Kontaktflächen der Bauelemente geführt wer-
den. Ebenso ist es aber auch möglich, dass der op-
tisch transparente Draht durch den Bondkopf oder
die Kapillare nur gehalten wird und der Montageträ-
ger mit den montierten optischen Bauelemente so be-
wegt wird, dass eine Kontaktierung ermöglicht wird.

[0029] Nach Positionierung der Kapillare über der
Koppelstelle wird die Kapillare mit dem herausschau-
enden Ende des optisch transparenten Drahts auf die
optischen Koppelstelle, d. h. den optisch transparen-
ten Kontaktflächen abgesetzt und z. B. durch Press-
verschweißung verbunden.

[0030] In einer bevorzugten Variante wird das aus
der Kapillare herausragende Drahtende zunächst mit
einem Werkzeug gestaucht, sodass der Kopf einen
größeren Durchmesser als die Kapillarenöffnung hat.
Bei der Kontaktierung des Drahtendes mit der opti-
schen Verbindungsstelle kann dann zur Kraftübertra-
gung mit der Kapillare auf den Drahtkopf gepresst
werden (Ball-Bond).

[0031] In einer weiteren bevorzugten Weise wird der
optisch transparente Draht längsseitig und parallel
zur optischen Verbindungsfläche des Bauelements
kontaktiert. Dabei wird das zu verbindende Drahten-
de vom Fuß der Kapillare so abgeplattet, dass ei-
ne ausgedehnte längsseitige Kontaktfläche zwischen
dem optisch transparenten Draht und der optisch
transparenten Kontaktfläche des Bauelements ent-
steht (Wedge- oder Keilbond).

[0032] Die Montage der optischen Bauelemente er-
folgt durch Kleben oder Löten, die elektrische Kon-
taktierung erfolgt mit Verbindungstechniken, die aus
dem Stand der Technik bekannt sind, also z. B.
Draht- oder Bändchenbonden mit Gold- oder Alu-
miniumdrähten oder mittels Flip-Chip-Montage. Die
Montage und elektrische Kontaktierung erfolgt wegen
der höheren Temperaturen vorzugsweise vor dem
optischen Drahtbonden. Das Draht- und Bändchen-
bonden kann aber auch nach dem Bonden der opti-
schen Drähte erfolgen.

[0033] Insbesondere dann, wenn das Bonden der
optischen Drähte nach der elektrischen Kontaktie-
rung erfolgt, kann das Bauelement während der op-
tischen Kontaktierung betrieben werden. Hierbei ist
es bevorzugt, dass das Bauelement eine lichtemittie-
rende Kontaktfläche aufweist und in den Bondkopf
neben der Kapillare mit dem optisch transparenten
Draht ein Lichtsensor integriert ist. Zunächst wird der
Lichtsensor über die lichtemittierende Kontaktfläche
so geführt, dass die vom Lichtsensor registrierte Si-
gnalstärke maximal wird, dann wird der Bondkopf um
den zwischen dem Lichtsensor und der Kapillaren be-
kannten Abstand verschoben, so dass der optische
Draht direkt über die lichtemittierende Kontaktstelle
positioniert und gebondet wird. Auf diese Weise er-
folgt eine aktive Justage des optisch transparenten
Drahts zur optischen Kontaktfläche des Bauelements
durch Referenzmessung.

[0034] Eine weitere Variante sieht vor, dass ein Bau-
element eine lichtsensitive Kontaktfläche aufweist
und in den Bondkopf neben der Kapillare mit dem op-
tisch transparenten Draht eine Lichtquelle integriert
ist. Zunächst wird die Lichtquelle über die lichtsen-
sitive Kontaktfläche so geführt, dass die vom Bau-
element registrierte Signalstärke maximal wird, dann
wird der Bondkopf um den zwischen der Lichtquelle
und der Kapillaren bekannten Abstand verschoben,
so dass der optische Draht direkt über die lichtsen-
sitive Kontaktstelle positioniert und gebondet wird.
Auf diese Weise erfolgt eine aktive Justage des op-
tisch transparenten Drahts zur optischen Kontaktflä-
che des Bauelements durch Referenzmessung.

[0035] Bei den beiden zuvor genannten Varianten ist
die am Bondkopf integrierte Lichtquelle vorzugsweise
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus einem La-
ser, einer Leuchtdiode und mit einer optischen Faser
gekoppelten Lichtquellen, wie z. B. Glühlampen und
Halogenlampen. Der am Bondkopf integrierte Licht-
sensor ist hierbei vorzugsweise ausgewählt aus der
Gruppe bestehend aus Photodetektoren, Photoresis-
toren, CCD- und CMOS-Kameras und mit einer opti-
schen Faser gekoppelten Lichtsensoren.

[0036] Werden die optischen Bauelemente wie zu-
vor erwähnt beim Bonden der optischen Drähte aktiv
betrieben, können diese zur Kontrolle und Regelung
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des Bondvorgangs genutzt werden. Wird in einer Va-
riante zum Beispiel eine lichtemittierende Kontaktflä-
che mit einem optischen Draht gebondet, kann das
in den Draht eingekoppelte Licht an einer anderen
Stelle, z. B. am Bondkopf oder zwischen der Kapilla-
re und der Spule im Sonder detektiert werden. Dies
geschieht beispielsweise durch Messung von Streu-
licht, Auskopplung des Lichts an einer Krümmung des
Bonddrahts oder durch ein eng anliegendes Material
mit höherem Brechungsindex.

[0037] Umgekehrt kann Licht in den Bonddraht in
umgekehrter Richtung innerhalb des Bonders einge-
koppelt werden, um den Bondvorgang auf einer licht-
sensitiven Kontaktstelle durch Auslesen des Signals
am Bauelement zu kontrollieren oder zu regeln.

[0038] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
auch möglich, dass mehrere optische Verbindungen
zwischen optischen Bauelementen, die zwei oder
mehr optische Kontaktflächen aufweisen, hergestellt
werden. Vorteilhafterweise kann dabei das erfin-
dungsgemäße Verfahren insbesondere bei Mehrka-
nal-Anwendungen eingesetzt werden, bei denen der
optische Kontaktabstand des ersten Bauelementes
sich gegenüber der Wellenleiteranordnung oder dem
des zweiten Bauelementes unterscheidet. Mit Hilfe
des erfindungsgemäßen Verfahrens kann eine Sprei-
zung der Kontaktabstände zwischen den beiden An-
ordnungen der optischen Verbindungsstellen der je-
weiligen Bauelemente durch nichtparallele Führung
benachbarter optischer Drähte ermöglicht werden.

[0039] Zum mechanischen Schutz der optischen
Drähte gegen Berührung oder gegen mechanische
Schwingungen können zusätzlich Vergussmassen, z.
B. in Form von polymeren Abdeckmassen, so auf-
gebracht werden, dass die mindestens ein optisch
transparenter Draht vollständig oder zum Teil von
der Vergussmasse umgeben ist. Um die Lichtfüh-
rung nicht zu beeinträchtigen, sollte der Brechungs-
index der Vergussmasse kleiner als der der opti-
schen Drähte sein. Eine andere erfindungsgemäße
Variante sieht vor, dass optisch transparente Dräh-
te mit einem reflektierenden Überzug, z. B. einem
aufgedampften oder gesputterten Metall, verwen-
det werden, so dass eine Unabhängigkeit vom Bre-
chungsindex besteht. Damit lassen sich dann auch
die optischen Dämpfungsverluste bei kleinen Krüm-
mungsradien der optisch transparenten Drähte re-
duzieren. Ein Aufreißen der reflektierenden Oberflä-
che an den Drahtenden während des Verbindungs-
prozesses und das Einarbeiten in die optische Kon-
taktfläche können zu einer Streuung des Lichts füh-
ren, in bestimmten Fällen aber auch zur Steigerung
der Koppeleffizienz zwischen Bauelement und opti-
schem Draht. Durch Zugabe von Füllstoffen zu der
Vergussmasse können deren mechanische und ther-
momechanische Eigenschaften verbessert werden.
Solche Füllstoffe lassen sich auch verwenden, um die

Vergussmasse undurchsichtig zu machen und somit
ein Übersprechen der optischen Signale zwischen
den optischen Drähten oder zwischen benachbarten
optischen Bondstellen zu verhindern. Als Füllstoffe
bzw. Partikel kommen hier z. B. Licht-absorbieren-
de Partikel, insbesondere Ruß oder Pigmente, in Fra-
ge. Ebenso können der Vergussmasse lichtstreuen-
de Partikel, insbesondere Siliciumoxid oder Quarz,
zugesetzt werden, um die Ein- oder Auskopplung in
zur Drahtachse abweichenden Richtungen zu erhö-
hen.

[0040] Das erfindungsgemäße Verfahren kann zur
Herstellung optischer Verbindungen zwischen akti-
ven ebenso wie zwischen passiven Bauelementen
eingesetzt werden. Ebenso ist die optische Verbin-
dung von aktiven Bauelementen zu passiven Bau-
elementen möglich. Die optischen Bauelemente sind
vorzugsweise bereits auf einem Träger dauerhaft und
für die optische Drahtverbindung vorteilhaft zueinan-
der ausgerichtet montiert und bezüglich ihrer Posi-
tionierung zueinander fixiert. Sie sind vorzugsweise
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus einem
Laser, einem Photodetektor, einem Modulator, einer
LED, einem Array hiervon, einem Regenerator, ei-
nem optischen Verstärker, einem optisch aktiven IC,
einem Wellenleiter, einem Splitter, einem Kombiner,
einer Linse, einem Linsensystem, einem Polarisator,
einem Bragg-Gitter, einem Filter einem Wellenleiter-
Array (AWG), einer optischen Faser und/oder einem
integrierten Wellenleiter. Die Bauelemente können
ungehäust, gehäust oder integriert vorliegen.

[0041] Erfindungsgemäß wird ebenso eine optische
Anordnung mit zumindest einem ersten und einem
zweiten optischen Bauelement, welche jeweils zu-
mindest einen optisch transparenten Bereich als Ver-
bindungsstelle aufweisen, sowie mit mindestens ei-
nem optisch transparenten Draht bereitgestellt. Der
zumindest eine optisch transparente Draht verläuft
dabei von einer optischen Verbindungsstelle des ers-
ten optischen Bauelementes zu einer optisch trans-
parenten Verbindungsstelle des zweiten optischen
Bauelementes. Dabei ist der mindestens eine optisch
transparente Draht mit mindestens einer optischen
Verbindungsstelle, die schichtartig mit einem Kon-
taktmaterial überzogen ist, stoffschlüssig verbunden.
Diese ist vorzugsweise nach dem zuvor beschriebe-
nen Verfahren hergestellt.

[0042] In einer optischen Anordnung wird ein opti-
sches Bauelement mit einer Wellenleiterstruktur und
freiliegender Facette an der Kante mit einem optisch
transparenten Draht so kontaktiert, das der optische
Draht mit seinem Kontaktfuß die Facette umschließt
und das Licht unmittelbar aus dem optischen Draht
in den Wellenleiter oder aus dem Wellenleiter in den
optischen Draht eingekoppelt wird. Solche Bauele-
mente sind beispielsweise kantenemittiernde Laser
oder kantensensitive Photodetektoren mit Wellen-
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leiterstruktur. Zur Verminderung des Abstands zwi-
schen Facette und Substratoberfläche kann ein Ver-
bindungselement kleiner als der Laser oder Photode-
tektor montiert werden, um kleine Drahtdurchmesser
hierfür zu verwenden.

[0043] Anhand der nachfolgenden Figuren soll der
erfindungsgemäße Gegenstand näher erläutert wer-
den, ohne diesen auf die hier gezeigten speziellen
Ausführungsformen einschränken zu wollen.

[0044] In Fig. 1 ist eine Variante einer erfindungs-
gemäßen optischen Anordnung dargestellt. Hierbei
sind auf einem Substrat 1 ein Laser 2 und ein Photo-
detektor 4 fix montiert. Beide optischen Bauelemen-
te weisen optisch transparente Bereiche als Verbin-
dungsstelle auf, wobei die Verbindungsstellen über
einen optisch transparenten Draht 3 verbunden sind.
Die elektrische Kontaktierung der Bauelemente er-
folgt über gebondete metallische Drähte 5 und 5'.

[0045] Fig. 2a zeigt eine zweite Variante einer erfin-
dungsgemäßen optischen Anordnung, die auf einer
elektrooptischen Leiterplatte 6 mit vergrabener Wel-
lenleiterstruktur 7 basiert. Auf der Leiterplatte ist ein
Laser 2 angeordnet, der eine optisch transparente
Verbindungsstelle aufweist, an die ein optisch trans-
parenter Draht 3 angekoppelt ist. Das andere Ende
optisch transparenten Drahtes 3 wiederum ist über
eine Öffnung in der Leiterplatte mit der Wellenleiter-
struktur verbunden. Fig. 2b zeigt die gleiche optische
Anordnung in der Draufsicht.

[0046] In Fig. 3 ist eine weitere Variante einer erfin-
dungsgemäßen optischen Anordnung dargestellt, die
in wesentlichen Punkten der Variante nach Fig. 2 ent-
spricht. Zu Schutzzwecken sind hier jedoch zusätz-
lich noch eine optische Beschichtung 8 zum Schutz
der optisch transparenten Drähte 3 und eine weitere
Beschichtung 9 für die metallischen Drähte 5 ange-
ordnet.

[0047] Fig. 4a zeigt in der Seitenansicht und in der
Aufsicht eine Photodiode mit optisch transparentem
Bereich bzw. optisch aktiver Fläche. Diese ist in der
Aufsicht als runde Fläche 11 zu erkennen und stellt
die lichtempfindliche Fläche der Photodiode dar. In
Fig. 4b ist ein Kanten-emittierender Laser 12 darge-
stellt, wobei hier die optisch aktive Fläche 13 als stirn-
seitige Facette und damit rechteckiger Austrittsfläche
vorliegt.

[0048] In Fig. 5a und Fig. 5b sind zwei Beispiele
einer gehäusten optischen Anordnung als eine er-
findungsgemäße Variante dargestellt. Das optische
Bauelement mit samt Trägerstruktur ist hierbei in ein
Gehäuse 14 eingelassen.

[0049] Die optische Verbindung kann hier so erfol-
gen, dass das Austrittsfenster des Gehäuses 14 mit

einer Polymerbeschichtung 15 versehen wird, die mit
dem optisch transparenten Draht in Verbindung ge-
bracht wird.

[0050] Fig. 6a und Fig. 6b zeigen eine weitere Va-
riante für die indirekte Verbindung zwischen optisch
transparentem Draht und Bauelement. In diesem Bei-
spiel ist das optische Bauelement von einer trans-
parenten Beschichtungsmasse umgeben, die gemäß
Fig. 6b mit dem optisch transparenten Draht in Ver-
bindung gebracht wird.

[0051] Fig. 7 zeigt einen optisch transparenten Draht
3 mit einer kugelförmig gestauchten Kontaktfläche
19, wobei der Draht mit einer Metallisierung 20 ver-
sehen ist. Die Metallisierung verhindert den Austritt
des Lichts aus der Faser entlang der Verbindung und
kann zum Erzeugen eines Lichtbogens beim Abflam-
men dienen. Die Metallisierung wird dabei teilweise
in das Innere der Kugel verbracht, wo sie eventuell
Licht streut. Gekoppelt ist der optische Draht mit dem
optischen Bauelement 17 über eine Beschichtung 18.

[0052] In Fig. 8a (Seitenansicht) und Fig. 8b (Auf-
sicht) ist ein keilförmiger Kontakt, sog. Wedge, mit
variabler Fußlänge des optisch transparenten Drah-
tes 19 dargestellt. Der Fuß verläuft dabei parallel zur
Oberfläche des optischen Bauelementes 17. Auch
hier ist das optische Bauelement mit einer Beschich-
tung 18 versehen.

[0053] In Fig. 9 ist eine vergleichbare optische Ver-
bindung dargestellt, wobei hier der Bondfuß 20 des
optisch transparenten Drahtes 19 eine strahlumlen-
kende Struktur aufweist. Diese Struktur kann mit spe-
ziellen Werkzeugen eingeprägt werden.

[0054] Fig. 10 zeigt ein Beispiel, bei dem auf dem
Substrat 1 ein Kanten-emittierender Laser 2 angeord-
net ist. Der optisch transparente Draht 3 ist hierbei in
großem keilförmigem Kontakt über den Kanten-emit-
tierenden Laser gebondet.

[0055] In Fig. 11 ist ein Kanten-emittierender Laser
2 auf dem Substrat 1 angebracht. Hierbei wird ein
kleiner keilförmiger Kontakt des optisch transparen-
ten Drahtes 3 über den Kanten-emittierenden Laser
2 gebondet. Ein Podest 4 verringert hier die erforder-
liche Dicke des optischen Drahtes.

[0056] In Fig. 12 ist eine optoelektronisch Leiter-
platte 6 mit vergrabener Wellenleiterstruktur 7 darge-
stellt.

[0057] Das Ende der Wellenleiterstruktur 7 ist mit ei-
nem keilförmigen Kontakt des optisch transparenten
Drahtes gebondet.

[0058] Fig. 13 zeigt verschiedene Anordnungsmög-
lichkeiten zwischen den optischen Bauelementen
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und den optisch transparenten Drähten. In Fig. 13a
ist eine parallele Anordnung mit gleichem Pitch dar-
gestellt. Hierbei sind die optisch transparenten Dräh-
te 3 parallel zueinander angeordnet.

[0059] In Fig. 13b sind gleiche Pitches 2 und 2' mit
optisch transparenten Drähten 3 in nicht paralleler
Anordnung verbunden.

[0060] In Fig. 13c schließlich sind verschiedene Pit-
ches 2 und 4 mittels optisch transparenten Drähten
in nichtparalleler Anordnung verbunden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung optischer Verbindun-
gen zwischen zumindest einem ersten und einem
zweiten optischen Bauelement, welche jeweils zu-
mindest eine optische Verbindungsstelle aufweisen,
bei dem
– in einem ersten Schritt die Bauelemente auf einem
Träger montiert und bezüglich ihrer Position zueinan-
der fixiert werden,
– in einem zweiten Schritt ein optisch transparenter
Draht an seinem ersten Ende mit einer optisch trans-
parenten Verbindungsstelle des ersten Bauelemen-
tes, wobei die Verbindungsstelle mit einem Kontakt-
material überzogen ist, zusammengeführt und durch
Beaufschlagung des Bereichs der Verbindungsbil-
dung mit Ultraschall stoffschlüssig verbunden wird
und
– in einem dritten Schritt der Draht an seinem zwei-
ten Ende mit einer optisch transparenten Verbin-
dungsstelle des zweiten Bauelementes, wobei die
Verbindungsstelle mit einem Kontaktmaterial über-
zogen ist, zusammengeführt und durch Beaufschla-
gung des Bereichs der Verbindungsbildung mit Ultra-
schall stoffschlüssig verbunden wird, wobei mindes-
tens eine der beiden Verbindungen unmittelbar er-
folgt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der optisch transparente Draht Licht
eines definierten Wellenlängenbereichs leitet.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als optisch
transparenter Draht eine lichtleitende Faser einge-
setzt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der op-
tisch transparente Draht aus einem Polymerfaden
oder einem mit einer zweiten Polymerschicht umhüll-
ten Polymer- oder Glasfaden besteht.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der op-
tisch transparente Draht zumindest bereichsweise
mit einer elektrisch leitfähigen Schicht überzogen ist.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die opti-
schen Verbindungsstellen vor und/oder während des
Verbindens am Ort der Verbindung erwärmt werden.

7.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ultraschall mit
seiner Ausbreitungsrichtung in Drahtrichtung und/
oder in Richtung senkrecht zum Draht eingekoppelt
wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der op-
tisch transparente Draht vor dem Bonden an mindes-
tens einem Ende mit einem Werkzeug mechanisch
gestaucht und abgeplattet wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der op-
tisch transparente Draht senkrecht auf die optisch
transparente Verbindungsstelle mit dieser in Kontakt
gebracht wird.

10.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der op-
tisch transparente Draht parallel zur optisch transpa-
renten Verbindungsstelle mit dieser in Kontakt ge-
bracht wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem op-
tisch transparenten Draht nach und/oder während
des Anpressens an die optisch transparenten Ver-
bindungsstelle zusätzlich eine keilförmige oder eine
pyramidenförmige Struktur eingeprägt wird, die das
Licht streut oder umlenkt und somit zur Verbesserung
der Kopplung beiträgt.

12.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der op-
tisch transparente Draht durch eine Kapillare am zu
verbindenden Bereich gehalten wird.

13.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der op-
tisch transparente Draht durch eine Kapillare geleitet
wird, so dass er mit seinem zu verbindenden Ende
aus dem Ende der Kapillare heraussteht.

14.    Verfahren nach einem der beiden vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der optisch transparente Draht mit der Kapillare am
Bondkopf gehalten wird und die optisch transparente
Verbindungsstelle des Bauelements zum optischen
Draht bewegt werden.

15.    Verfahren nach einem der Ansprüche 13
oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass der optisch
transparente Draht mit der Kapillare am Bondkopf zur
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optischen Verbindungsstelle des Bauelements ge-
führt wird.

16.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der op-
tisch transparente Draht vor dem ersten und/oder
zweiten Schritt dort, wo er im entsprechenden Schritt
mit der optischen Kontaktstelle verbunden wird, so
abgeplattet wird, dass eine ausgedehnte Kontaktflä-
che zwischen dem optischen Draht und der optischen
Verbindungsstelle des Bauelements entsteht.

17.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der op-
tisch transparente Draht nach der zweiten Kontaktie-
rung dort, wo er im entsprechenden Schritt mit der
optischen Kontaktstelle verbunden wird, mit der Ka-
pillare oder einem Werkzeug abgetrennt wird.

18.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der op-
tisch transparente Draht von einer Rolle abgespult
wird.

19.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein am
Bondkopf integrierter Lichtsensor mit bekannter An-
ordnung zur Kapillare und zum optischen Draht zu
einer aktiv beschalteten lichtemittierenden Verbin-
dungsstelle eines Bauelementes ausgerichtet wird
bis das Sensorsignal maximal wird, und anschlie-
ßend die Position des Bondkopfs um den bekann-
ten Abstand zwischen Lichtsensor und Kapillare kor-
rigiert wird, wodurch eine aktive Justage des optisch
transparenten Drahts zur lichtemittierenden Verbin-
dungsstelle durch Referenzmessung erfolgt.

20.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine am
Bondkopf integrierte Lichtquelle mit bekannter Anord-
nung zur Kapillare und zum optischen Draht zu einer
aktiv beschalteten lichtsensitiven Verbindungsstelle
eines Bauelementes ausgerichtet wird bis das Sen-
sorsignal maximal wird, und anschließend die Posi-
tion des Bondkopfs um den bekannten Abstand zwi-
schen Lichtquelle und Kapillare korrigiert wird, wo-
durch eine aktive Justage des optisch transparenten
Drahts zur lichtsensitiven Verbindungsstelle durch
Referenzmessung erfolgt.

21.    Verfahren nach einem der beiden vorher-
gehenden. Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lichtquelle aus der Gruppe bestehend aus
einem Laser, einer Leuchtdiode und mit einem Faser
gekoppelten Lichtquellen wie Glühlampen und Halo-
genlampen ausgewählt ist und der Lichtsensor aus
der Gruppe bestehend aus Photodetektoren, Photo-
resistoren, CCD- und CMOS-Kameras und mit einem
Faser gekoppelten Lichtsensoren ausgewählt ist.

22.    Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kon-
trolle der optischen Bondverbindung und eine Rege-
lung des Bondvorgangs bei der Kontaktierung eines
optischen Drahts auf eine lichtemittierende Verbin-
dungsfläche durch die Erfassung des an der Verbin-
dungsstelle in den Draht eingekoppelten Lichts mit-
hilfe des Signals eines Lichtsensors in der Bondvor-
richtung erfolgt.

23.    Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kon-
trolle der optischen Bondverbindung und eine Rege-
lung des Bondvorgangs bei der Kontaktierung eines
optischen Drahts auf eine lichtsensitive Verbindungs-
fläche durch Einkopplung von Licht in den Draht
in der Bondvorrichtung und die Erfassung des aus
den Draht an der Verbindungsstelle ausgekoppelten
Lichts mithilfe des Signals der lichtsensitiven Verbin-
dungsstelle erfolgt.

24.    Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass Bauele-
mente mit mehreren optischen Verbindungsstellen in
unterschiedlichem Kontaktabstand mit mehreren op-
tisch transparente Drähten durch eine aufgefächerte,
nichtparallele Anordnung verbunden werden.

25.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im An-
schluss an den zweiten Schritt eine Vergussmasse so
aufgebracht wird, dass der mindestens eine optisch
transparente Draht vollständig oder zum Teil von der
Vergussmasse umgeben ist.

26.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
und das zweite Bauelement aktive und/oder passive
Bauelemente sind.

27.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als erstes
und/oder zweites optische Bauelement ein Laser, ein
Photodetektor, ein Modulator, eine LED, ein Array
hiervon, ein optischer Verstärker, ein Regenerator,
ein optisch aktiver IC, ein Wellenleiter, ein Kombiner,
ein Splitter, ein Bragg-Gitter, eine Linse, ein Linsen-
system, ein Polarisator, ein Filter, eine montierte op-
tische Faser und/oder ein Wellenleiter-Array (AWG)
eingesetzt wird.

28.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
und/oder das zweite optische Bauelement in einem
Gehäuse vorliegen.

29.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
und/oder das zweite optische Bauelement aus meh-
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reren einzelnen Bauelementen bestehen und zu Mo-
dulen zusammengefasst sind.

30.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest zwei optische Verbindungen zwischen zumin-
dest zwei optischen Bauelementen mit je zumindest
zwei optisch transparenten Bereichen als Verbin-
dungsstellen hergestellt werden.

31.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
optische Drähte zur Herstellung mehrerer optischer
Verbindungen zwischen mehreren optischen Bauele-
menten verwendet werden.

32.  Optische Anordnung mit zumindest einem ers-
ten und einem zweiten optischen Bauelement, wel-
che auf einem Träger montiert und bezüglich ihrer
Position zueinander fixiert sind und jeweils zumin-
dest einen optisch transparenten Bereich als Ver-
bindungsstelle aufweisen, sowie mit mindestens ei-
nem optisch transparenten Draht, wobei der zumin-
dest eine optisch transparente Draht von einer op-
tisch transparenten Verbindungsstelle des ersten op-
tischen Bauelementes zu einer optisch transparen-
ten Verbindungsstelle des zweiten optischen Bauele-
mentes verläuft, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine optisch transparente Draht mit min-
destens einer optisch transparenten Verbindungs-
stelle, wobei die mindestens eine optisch transparen-
te Verbindungsstelle schichtartig mit einem Kontakt-
material überzogen ist, stoffschlüssig verbunden ist.

33.  Optische Anordnung nach dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der
Draht ein transparentes Polymer, Glas und/oder de-
ren Verbunden aufweist oder daraus besteht.

34.   Optische Anordnung nach einem der beiden
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Draht ganz oder teilweise mit einem Po-
lymer überzogen ist.

35.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 32 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass der
Draht einen reflektierenden Überzug aufweist.

36.    Optische Anordnung nach Anspruch 35,
dadurch gekennzeichnet, dass der reflektieren-
de Überzug aus mindestens einer Metallisierungs-
schicht besteht.

37.  Optische Anordnung nach dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Metallisierungsschicht an der Ver-
bindungsstelle teilweise eingearbeitet ist.

38.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 32 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass der

Draht an zumindest einer Verbindungsstelle defor-
miert ist.

39.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 32 bis 38, dadurch gekennzeichnet, dass der
Draht mit seiner Achse parallel an zumindest einer
optisch transparenten Koppelfläche anliegt.

40.  Optische Anordnung nach dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der
optisch transparente Draht im Kontaktbereich einen
auf dem optisch transparenten Bereich aufsetzen-
den, länglichen Kontaktfuß ausbildet.

41.    Optische Anordnung nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass
im Kontaktfuß strahlumlenkende oder lichtstreuende
Strukturen angeordnet sind.

42.  Optische Anordnung nach dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
strahlumlenkenden oder lichtstreuenden Strukturen
als keil- oder pyramidenförmige Prägungen ausgebil-
det sind.

43.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 40 bis 42, dadurch gekennzeichnet, dass das
optische Bauelement eine Wellenleiterstruktur mit
freiliegender Facette an der Kante aufweist, die derart
in den Kontaktfuß des optischen Drahts hineinreicht,
dass das Licht unmittelbar aus dem optischen Draht
in den Wellenleiter oder aus dem Wellenleiter in den
optischen Draht eingekoppelt wird.

44.  Optische Anordnung nach vorigem Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass ein zusätzliches
Hilfselement mit geringfügig niedriger Dicke als das
Bauelement vor die Kante montiert ist und der opti-
sche Draht auch mit geringerer Dicke die Facette um-
schließt.

45.  Optische Anordnung nach dem vorherigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das opti-
sche Bauelement einen kantenemittierenden Laser
aufweist.

46.   Optische Anordnung nach Anspruch 43 oder
45, dadurch gekennzeichnet, dass das optische
Bauelement einen kantensensitiven Photodetektor
mit einer Wellenleiterstruktur aufweist.

47.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 40 bis 42, dadurch gekennzeichnet, dass das
optische Bauelement eine in einem Substrat inte-
grierte Wellenleiterstruktur ist, die zumindest teilwei-
se auf der Oberfläche freigelegt ist und derart in den
Kontaktfuß integriert ist, dass das aus dem Wellen-
leiter stammende Licht in den optischen Draht oder
das aus dem optischen Draht stammende Licht in den
Wellenleiter unmittelbar eingekoppelt wird.
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48.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 32 bis 38, dadurch gekennzeichnet, dass der
optische Draht an zumindest einer Koppelstelle mit
zur Fläche der Koppelstelle senkrechter Achse an-
liegt.

49.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 32 bis 48, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Abdeckmasse den zumindest einen optischen Draht
zumindest teilweise umschließt.

50.  Optische Anordnung nach dem Anspruch 49,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckmasse
Füllstoffe oder Partikel zur Verbesserung der mecha-
nischen und/oder thermomechanischen Eigenschaf-
ten aufweist.

51.   Optische Anordnung nach Anspruch 49 oder
50, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckmas-
se lichtabsorbierende Partikel, enthält und lichtun-
durchlässig ist.

52.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 49 bis 51, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckmasse Partikel mit Rückstreuung enthält.

53.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 49 bis 52, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckmasse einen kleineren Brechungsindex als
die Faser aufweist.

54.  Optische Anordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere optisch transparente Fasern parallel ange-
ordnet sind und zwei optische Bauelemente mit glei-
chem Pitch verbinden.

55.  Optische Anordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere optisch transparente Fasern nicht-parallel
angeordnet sind und zwei optische Bauelemente mit
gleichem Pitch verbinden.

56.  Optische Anordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere optisch transparente Fasern nicht-parallel
angeordnet sind und zwei optische Bauelemente mit
unterschiedlichem Pitch verbinden, wobei die Fasern
auffächernd angeordnet sind.

57.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 32 bis 56, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste und das zweite Bauelement aktive und/oder
passive Bauelemente sind.

58.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 32 bis 57, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste und/oder zweite optische Bauelement ein La-
ser, ein Photodetektor, ein Modulator, eine LED, ein
Array hiervon, ein optischer Verstärker, ein optisch

aktiver IC, ein Wellenleiter, ein Kombiner, ein Splitter,
ein Gragg-Gitter, eine Linse, ein Linsensystem, ein
Polarisator, ein Filter, eine montierte optische Faser
und/oder ein Wellenleiter-Array (AWG) ist.

59.  Optische Anordnung nach dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste und/oder das zweite optische Bauelement in ei-
nem Gehäuse vorliegen.

60.   Optische Anordnung nach einem der beiden
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste und/oder das zweite optische
Bauelement aus mehreren einzelnen Bauelementen
bestehen und zu Modulen zusammengefasst sind.

61.  Optische Anordnung nach einem der Ansprü-
che 32 bis 60 und herstellbar nach einem Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 31.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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